TOP 3.1

Stadt Braunschweig 19-09830
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Zeitlicher Ablauf Erstellung Bedarfsplan Kindertagesbetreuung
2019 bis 2025

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 11.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis) 22.01.2019 o]

Sachverhalt:

Das Gesetz Uber Tageseinrichtungen fir Kinder (KiTaG) sieht eine angemessene
Bestandsanalyse und eine daran anschlieRende Bedarfsplanung flr Krippen, Kindergarten
und Horte vor (§ 13 KiTaG).

Die letzte 6ffentliche Bedarfsplanung wurde in Form des Kindertagesstatten-Entwicklungs-
Plans (KEP) im Jahr 2012 durch den Rat der Stadt Braunschweig beschlossen (DS
15938/13) und wird nun im Verlauf des Jahres 2019 flr die kommenden sechs Jahre
fortgeschrieben (2019 bis 2025). Bestandsanalysen wurden ab dem Kindergartenjahr
2014/2015 jahrlich tGber den KITA-Kompass veroffentlicht.’

Das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verpflichtet den 6ffentlichen Jugendhilfetréager die
planerische Gesamtverantwortung fur die Belange der Jugendhilfe zu Gbernehmen - so auch
fur die Planung der Kindertagesbetreuung in der Stadt Braunschweig. Der gesetzliche
Auftrag beinhaltet demnach Platze in der Kindertagesbetreuung sowohl in angemessenen
Umfang als auch in guter Qualitat bereitzustellen (§§ 79, 80 SGB VIII).

Dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie kommt entsprechend seines gesetzlichen
Auftrages eine zentrale koordinierende Rolle fir die Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung
zu. Ein gut abgestimmter Planungsprozess ist von besonderer Notwendigkeit, um der
steigenden Nachfrage an Kindertagesbetreuungsplatzen, den wachsenden
Einwohner*innen-Zahlen sowie den steigenden Geburtenraten in der Stadt Braunschweig
gerecht zu werden. Ein Zeitplan fur die Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung ist beigefugt
(Anlage).

Planungsebene insbesondere fur Kindertageseinrichtungen sind die Stadtbezirke. Um eine
maoglichst wohnortnahe Versorgung mit Betreuungsplatzen zu gewahrleisten (§ 13 KiTaG)
und um besondere Handlungsbedarfe bertcksichtigen zu kdnnen (wie die Abhangigkeit von
Transferleistungen, Ein-Eltern-Haushalte, kulturelle Vielfalt etc.), werden kleinrdumige
Planungsebenen (statistische Bezirke) einbezogen.?

Neben einer kleinrdumigen sozialraumbezogenen Planung wird die Bedarfsplanung durch
beteiligungsorientierte Element erganzt. Trager der Kindertagesbetreuung sowie der

1 einsehbar unter http://www.braunschweig.de/leben/soziales/kinderbetreuung/kinderbetreuung.html

2 Neben Kindertageseinrichtungen werden Betreuungsplétze ebenso in Kindertagespflege und in der Schulkind-
Betreuung an Grundschulen vorgehalten. Die Anzahl der Betreuungsplétze und die Versorgungsquote fiir alle
Kindertagesbetreuungsformen werden im jahrlich erscheinenden KITA-Kompass dargestellt und sollen ebenso in der
Bedarfsplanung Beriicksichtigung finden.
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Stadtelternrat sollen Gber die Arbeitsgemeinschaft gemaR § 78 SGB VIl — Kita und Uber eine
Vertretung der Trager der Schulkind-Betreuungsangebote eingebunden werden.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Zeitlicher Ablauf Erstellung Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2019 bis 2025
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Anlage

TOP 3.1
9. Januar 2018

Zeitlicher Ablauf Erstellung Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2019 bis 2025

- MEILENSTEINE -

Januar 2019

Februar - Mai 2019

Juni 2019

Juli - August 2019

September - Oktober 2019

November 20191

Fortlaufend

Erstellen und Abstimmung der inhaltlichen Grobstruktur

Erarbeiten eines Datenkonzepts
Erstinformation
- verwaltungsintern
- Jugendhilfeausschuss
- Arbeitsgemeinschaft gemaR § 78 SGB VIII — Kita
(insbesondere Trager der Kindertagesstatten und

Stadtelternrat)
- Trager der Schulkindbetreuung

Anfordern und Zusammentragen der Datengrundlagen
Zusammentragen und Erstellen von Textinhalten
Erstellen und Abstimmen der inhaltlichen Feinstruktur
Aufbereitung der Datengrundlagen und der Textinhalte

Workshop Jugendhilfeausschuss und Verwaltung
- Abstimmung der Bedarfsplanung

Erstellung der 1. Entwurfsfassung
Abstimmung der 1. Entwurfsfassung
- verwaltungsintern
- AG gemal § 78 SGB VIII — Kita
- Trager der Schulkindbetreuung

Erstellen der 2. Entwurfsfassung
Présentation in den Stadtbezirksraten
Erstellen der Endfassung

Beschluss durch politische Gremien

Veroffentlichung

Abstimmung mit Dezernat V und Beteiligung der
Arbeitsgemeinschaft gemaR § 78 SGB VIII — Kita sowie der
Tréger der Schulkindbetreuung

1 Mogliche zeitliche Verzégerungen kdnnen insbesondere im Abstimmungs- und Beteiligungsprozess ergeben.
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Absender:
AfD-Fraktion im Rat der Stadt / Weber, A 19..'098.23
nfrage (6ffentlich)

Frank

Betreff:
Inobhutnahme von Kindern

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.01.2019

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Jugendhilfeausschuss (zur Beantwortung) 22.01.2019 o]

Eine verlassliche und stabile Lebensperspektive wird Kindern idealerweise in einer
harmonischen, konfliktarmen und liebevollen Familienatmosphéare geboten.

Nicht immer - und leider auch immer seltener - kdnnen junge Eltern den zahlreichen
gesellschaftlichen und sozialen Anforderungen an ihre elterlichen und partnerschaftlichen
Rollen und die damit einhergehenden erzieherischen, paddagogischen und monetaren
Anforderungen gerecht werden.

Manches mal geraten personliche Entwicklungsfahigkeit, Sicherheit und Bindungsfahigkeit
der Kinder in Gefahr.

Dann muss selbstverstandlich gehandelt werden - transparent, konstruktiv und fair. Diese
staatlichen Eingriffe miissen aber in erster Linie (kurz- bis mittelfristig) eine funktionierende
Familienkonstellation zum Ziel haben und nicht die langfristige Inobhutnahme der
betroffenen Kinder durch (kostenintensive) Pflegemitter und -familien. Ein dauerhafter
Verbleib von Kindern in Dauerpflegefamilien ist insbesondere vor dem Hintergrund der
grundrechtlich geschutzten Familienbeziehungen nur in eindeutig erkennbaren "Not- und
Defizitsituationen" das Mittel der Wahl.

Wir haben dazu folgende Fragen:

Wie geht die Stadt vor, wenn sich (junge) Eltern vertrauensvoll an den Fachbereich
Kinder, Jugend und Familie wenden, um - in Hinblick auf Erziehungshilfe,
Familienhilfe, Familienstabilisierung und Vermeidung von Elternkonflikten -
unterstitzt zu werden und welche Moglichkeiten haben junge Eltern, nachdem denen
das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Gesundheitsfiirsorge und das Recht,
JugendhilfemaBnahmen zu beantragen, entzogen wurde?

Wie werden die Gutachter ausgewahlt - wenn es zur Inobhutnahme gekommen ist -
und aus welchem zur Verfiigung stehenden Kreis an Gutachtern (Anzahl,
tiberregionale Auswahl) wird ausgewahlt - zwecks Vermeidung von "Routine- und
Gefalligkeitsgutachten" und einseitiger Beobachtungs- und Bewertungsmuster?
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Sind "Rotationen" in Bezug auf die Sachbearbeiter in der stadtischen Organisation auf

Seiten des Jugendamtes vorgesehen, um die beriihmt-beriichtigte "Betriebsblindheit"
zu vermeiden und ggf. personlich bedingte Uberlagerungen (Vorurteile, menschlich
nachvollziehbare Antipathien etc.) im Umgang und bzgl. der Entscheidungsfindung
hinsichtlich der zu beurteilenden Familienmitglieder auszuschlieBen?

Anlagen: keine
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TOP 6.

Stadt Braunschweig 18-09546
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

MaBRnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstatten
Umsetzung des Konzepts fur ein Pilotprojekt zur Erprobung der
Verringerung/Abschaffung der SchlieBzeiten in Kindertagesstatten
in den Sommerferien

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 21.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 22.01.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.02.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.02.2019 o]
Beschluss:

1.  Dem in der Anlage dargestellten Konzept zur Erprobung einer Verringerung bzw.
Abschaffung der SchlieRzeiten in Kindertagesstatten wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird ermachtigt, das Konzept im Rahmen der dafiir zur Verfigung
stehenden Haushaltsmittel umzusetzen.

3. Die Umsetzung in stadtischen Kindertagesstatten hat Auswirkungen auf den jeweiligen
Personal- und Stellenbedarf. Die Stellenanpassungen werden im Rahmen des
Stellenplanverfahrens berucksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus den im Budget zur
Qualitatsverbesserung zur Verfigung stehenden jeweiligen Sachmitteln.

Sachverhalt:

Entsprechend dem Ratsbeschluss zum MalRnahmekatalog zur Qualitatsentwicklung in

Kindertagesstatten (RB 17-05824), Pkt. B. 8. - Pilotprojekt zur Erprobung der

Verringerung/Abschaffung der SchlieRzeiten in Kindertagesstatten in den Sommerferien -
wird beiliegendes Konzept von der Verwaltung vorgeschlagen.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

MafRnahmenkatalog zur Qualitdtsentwicklung in Kindertagesstatten
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FB 51 07. Januar 2019
51.04

MalRnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstéatten
Verringerung/Abschaffung der Schliel3zeiten (Pilotprojekt)

Konzept zur Verringerung/Abschaffung der Schlie3zeiten in Kindertagesstatten

Der im Dezember 2017 gefasste Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig (DS 17-
05824) zum MalRnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstatten umfasst als
Pkt. 8 ein Budget zur Erprobung der Verringerung bzw. Abschaffung der Schlie3zeiten in
Kindertagesstatten (Kita).

1. Ausgangslage

Eltern wiinschen sich fir ihr Kind grundsétzlich eine qualitativ gute und zuverlassige Kinder-
tagesbetreuung. Ziel des Pilotprojektes ist es daher, den besonderen Bedarfen hinsichtlich
erforderlicher Betreuungszeiten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zukUnftig
besser zu entsprechen. Hierzu sollen u.a. verschiedene Varianten zur Verringerung bzw. Ab-
schaffung der Schlie3zeiten in Kindertagesstatten erprobt und ausgewertet werden.

Fur viele Eltern ist es eine hohe organisatorische Anforderung, Beruf und Familie miteinan-
der in Einklang zu bringen. Dabei ist eine verlassliche Kindertagesbetreuung wichtig fiir die
Aufnahme bzw. den Fortbestand einer Berufstatigkeit. Dies trifft ganz besonders auch die zur
Verfligung stehenden Zeitkontingente von Urlaubstagen hinsichtlich der familiar organisier-
ten Kinderbetreuung wahrend der lblichen dreiwtchigen SchlieRzeiten von Kindertagesstat-
ten in den Sommerferien. In Familien mit mehreren Kindern unterschiedlicher Altersgruppen
bzw. in verschiedenen Betreuungseinrichtungen kann dies aktuell dazu fihren, dass insge-
samt mehr SchlieRtage institutioneller Kindertagesbetreuung abzudecken sind als Urlaubs-
tage zur Verfugung stehen. Diese herausfordernde Situation trifft alleinerziehende Elternteile
in besonderem MalR.

Fir diese besonderen Bedarfe stehen derzeit ausschlie3lich individuelle Lésungen in Ab-
sprache von Eltern mit Kita-Leitungen bzw. Kita-Tragern zur Verfliigung. Strukturell veran-
kerte Lésungen zur Verringerung bzw. Abschaffung der Schlie3zeiten im Rahmen der Foérde-
rung von Kindertagesstatten bestehen nicht. Nur vereinzelt bieten Trager in eingeschranktem
Rahmen durchgehende Betreuungsmodelle an (z.B. Betriebskindertagesstatten). Mit diesem
Pilotkonzept schafft die Stadt Braunschweig nun die Voraussetzungen fir die Entwicklung
strukturell verankerter Lésungen fir Modelle zur Verringerung bzw. Abschaffung der Schliel3-
zeiten.

Dies gewahrleistet fur die Pilotphase eine hdhere Zuverlassigkeit der Betreuungsangebote
und hohere Planungssicherheit fur Eltern auf der einen, sowie fur Tréger und Personal auf
der anderen Seite.

Auf beiden Seiten miissen angemessene Rahmenbedingungen geschaffen werden, d.h. es
gilt neben den strukturellen Voraussetzungen auf seiten der Kindertagesstatte bzw. Trager
auch konzeptionelle Voraussetzungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf sowie zur Be-
achtung von Aspekten des Kindeswohls aufzugreifen.
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2. Umsetzungsvarianten

Das bestehende Modell der PAM-Forderung fur Kindertagesstatten freier Trager bertcksich-
tigt derzeit eine dreiwdchige Schlie3zeit in den Sommerferien und geht diesbeziglich von 15
Schliel3tagen aus. Eine Verringerung bzw. Abschaffung der Schliel3zeit flihrt somit zu zuséatz-
lichen Offnungstagen. Das Konzept ermdglicht die Erprobung verschiedener Umsetzungsva-
rianten:

Variante 1
Verringerung auf 10 SchlieRtage = 5 zusatzliche Offnungstage

Variante 2 )
Verringerung auf 5 Schlieltage =» 10 zusatzliche Offnungstage

Variante 3
Abschaffung der SchlieRzeit = 15 zusétzliche Offnungstage

Dabei kann sich die Umsetzung wahrend der Einfilhrungsphase sowohl auf zusétzliche Off-
nungstage einzelner Gruppen als auch einer gesamten Kindertagesstétte beziehen.

Bestehende Modelle individueller Betreuungslosungen z.B. durch Kooperation mehrerer Kin-
dertagesstatten werden dabei unabhangig vom Pilotkonzept fortgesetzt.

3. Einfihrungsphase

Die Umsetzung des Pilotkonzeptes erfolgt im Rahmen einer befristeten Einfihrungsphase
bis zum Ende der Sommerferien des Kita-Jahres 2022/2023. Sie erfolgt in den Jahren 2019
— 2023 sukzessive in Abhangigkeit der im Maflinahmenkatalog benannten Haushaltsmittel.
Bei erfolgreicher Umsetzung und Inanspruchnahme wird eine dauerhafte Fortfiihrung ange-
strebt.

3.1Auswahl der Standorte

Die Erprobung erfolgt an ausgewahlten Modellstandorten. Die Auswahl wird mit den Trager-
vertretenden im Rahmen der ,Arbeitsgemeinschaft nach § 78 Achtes Sozialgesetzbuch —
Kinder- und Jugendhilfe (AG gemal § 78 SGB VIl — Kita)* vorabgestimmt und im Rahmen
der Vorlage zur Planungskonferenz von JHA und Rat beschlossen. Grundlage ist eine Inte-
ressenabfrage bei den Tragern der nach dem Pauschalen Aufwandsmodell (PAM) geforder-
ten Kindertagesstatten.

Zur schnellstmdglichen Einfuhrung an ersten Standorten in den Sommerferien 2019 erfolgt
eine einmalige, gesonderte Abfrage bei allen Kita-Tragern. Als feste Modellstandorte werden
in drei stadtischen Kindertagesstatten (Kita KarlstralRe, Kita Riddagshausen, Kita Querum),
die Schlie3zeiten ab 2019 entsprechend der Variante 1 um zunéchst 5 Tage auf jeweils
zweiwdchige SchlieRzeiten verringert. Weitere Modellstandorte mit druchgehender Offnung
entsprechend der Variante 3 wahrend der Sommerferien sind die Kinderkrippe Wilde
Hummel des Humanistischen Verbandes Deutschland e. V. (HVD) und die Kindertagesstatte
SieKids Ackermause deren Trager FROBEL e. V. ist.

Zur Beteiligung in nachfolgenden Kita- bzw. Kalenderjahren erfolgt eine Abfrage und Aus-
wahl im Rahmen der jahrlichen Planungskonferenz mit jeweils einjahriger Vorlaufzeit (d.h.
Modellstart im Sommer 2020 = Antrag bei Planungskonferenz 2019). Dies dient der Bertick-
sichtigung von Vorlaufzeiten fiir die Personalplanung interessierter Trager und Kindertages-
statten.
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3
Weitere Kriterien fUr die Auswahl von Modellstandorten sind die Lage in unterschiedlichen
Einzugsgebieten und eine maglichst verkehrsgiinstige Erreichbarkeit.

Auch Standorte, an denen bereits vor der Pilotphase eine Verringerung bzw. Abschaffung
der SchlieRzeiten praktiziert wurde, kénnen in die Umsetzung des Pilotkonzeptes aufgenom-
men werden.

3.2Konzeptionelle Voraussetzungen

Das bestehende padagogische Konzept der beteiligten Kindertagesstéatten wird auch an den
zusatzlichen Offnungstagen umgesetzt. Es stellt grundsatzlich an allen Offnungstagen eine
gualitativ gute Betreuung entsprechend der Vorgaben des Niedersachsischen Kindertages-
stattengesetzes (KitaG) und Orientierungsplanes fur Kindertagesstatten sicher. Es bedarf da-
her keines gesonderten padagogischen Konzeptes. Die Trager der beteiligten Kindertages-
statten schaffen die hierfur erforderlichen personellen Voraussetzungen.

Unter Berlcksichtigung von Aspekten des Kindeswohls und zur Férderung der Eltern-Kind-
Beziehung sollen Eltern in den beteiligten Kindertagesstatten dafir sensibilisiert werden,
dass Kinder mindestens einmal im Jahr fir zwei aufeinanderfolgende Wochen im familiaren
Kontext betreut werden. Durch die Verringerung bzw. Abschaffung der Schlie3zeiten in den
Sommerferien erhalten Eltern dazu eine gréRere Flexibilitat. Das Wohl des einzelnen Kindes
muss dabei immer oberste Prioritéat bleiben. Neben einer qualitativ guten Kindertagesbetreu-
ung benétigen Kinder auch ausreichend Zeit zur Eltern-Kind-Interaktion. Beim erweiterten
Betreuungsangebot im Rahmen des Pilotkonzeptes geht es dabei nicht um eine Erweiterung
des zeitlichen Umfangs der aul3erfamilidren Betreuung, sondern explizit um eine auf die Be-
diifnisse der Eltern angepasste Gestaltung der SchlieB- und Offnungstage.

3.3Finanzierung des zusétzlichen Personaleinsatzes

Es ist erforderlich, auf Seiten der Kita-Trager eine zuverlassige finanzielle Forderung fur die
zusatzlichen Offnungstage zu erhalten.

Das entsprechende Budget wurde zuné&chst fiir die durchgehende Offnung wiahrend der
Sommerferien in sechs Einrichtungen kalkuliert.

Zur Umsetzung dieser Modell-/Pilotprojekte stehen die entsprechenden Haushaltsmittel zur
Verfigung. Fur das Haushaltsjahr 2019 und fir die nachfolgenden Haushaltsjahre sind je-
weils 180.000 Euro eingeplant.

Zur Umsetzung des Pilotprojekts zur Verringerung bzw. Abschaffung der Schliel3zeiten wah-
rend der Sommerferien erhalten die freien Trager der Jugendhilfe sowie Eltern-Kind-Gruppen
zusatzlich zur Férderung nach dem Pauschalierten Aufwandsmodell (PAM) vom 21. Dezem-
ber 2004 in der derzeit giiltigen Fassung eine Pauschale zur Abdeckung der zusétzlichen
Personal- und Sachkosten, sofern die Schliel3zeit wahrend der Sommerferien eine bzw. zwei
Wochen betragt oder die Einrichtung durchgéngig geoffnet ist.

Derzeit erhalten die freien Trager der Jugendhilfe fir ihre Einrichtungen eine Férderung nach
dem Pauschalierten Aufwandsmodell (PAM) auf der Grundlage von 230 Offnungstagen bei
einkalkulierter dreiwochiger Schliel3zeit.

Zur Ermittlung der Pauschalen wird die Nettoférderung einer Gruppe nach dem PAM vor Ab-
zug der Elternentgelte inklusive der Pauschale fiir Vertretungszeiten einer Gruppe entspre-
chend der zusétzlichen Offnungstage in den Sommerferien faktorisiert. Eine Beriicksichti-
gung der angemessenen Kaltmiete erfolgt nicht, da die Miete bereits im Rahmen der regula-
ren Férderung nach dem PAM ganzjahrig bericksichtigt wird.

9 von 30 in Zusammenstellung



TOP 6.

Zum Ausgleich firr die zusatzlichen Offnungstage wird somit ein Aufschlag bezogen auf die
Varianten fur 5, 10 oder 15 zuséatzliche Tage gewahrt:

bei Variante 1 Aufschlag in Hohe von 5/230 der reguléaren Nettopauschale

bei Variante 2 Aufschlag in Hohe von 10/230 der regularen Nettopauschale
bzw.

bei Variante 3 Aufschlag in Hohe von 15/230 der regularen Nettopauschale

Soweit sich Kindertagesstatten in stadtischer Tragerschsaft an dem Pilotprojekt beteiligen,
wird zum Ausgleich der zuséatzlichen Offnungstage zuséatzliches Personal bendtigt.

Fur eine modellhafte Erprobung in zunachst drei stadtischen Einrichtungen bei einer Redu-
zierung der Schliel3zeiten in den Sommerferien um eine Woche, entsteht ein Stellenmehrbe-
darf von rd. 0,5 Vollzeitstellen.

Der dafiur entstehende finanzielle Mehrbedarf im Bereich der Personalkosten belauft sich auf
rd. 27.000 €/Jahr und ist im Rahmen der fUr das Projekt zur Verfligung stehenden
Sachmittel ab sofort gedeckt.

Die zusatzliche jahrliche Forderung der Kindertagesstatten Wilde Hummel und SieKids
Ackerméause als Modelstandorte betréagt rd. 70.000 € (Variante 3).

4. Auswertung/Evaluation
Aussagen zur Auswertung/Evaluation werden im Rahmen der AG gemaf3 § 78 SGB VI - Kita

sowie der jahrlichen tragertbergreifenden Planungskonferenz erhoben sowie als jahrliche
Berichterstattung dem Jugendhilfeausschuss mitgeteilt.
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Stadt Braunschweig 19-09822
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

MaBRnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstatten
Umsetzung des Konzepts fiir ein Pilotprojekt zur Erprobung der
Ausweitung der Offnungszeiten in Kindertagesstatten

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 21.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 22.01.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.02.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.02.2019 o]
Beschluss:

1. Dem in der Anlage dargestellten Konzept zur Erprobung einer Ausweitung der
Offnungszeiten in Kindertagesstatten wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird ermachtigt, das Konzept im Rahmen der dafur zur Verfigung
stehenden Haushaltsmittel umzusetzen.

3. Die Umsetzung in stadtischen Kindertagesstatten hat Auswirkungen auf den jeweiligen
Personal- und Stellenbedarf. Die Stellenanpassungen werden im Rahmen des
Stellenplanverfahrens beriicksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus den im Budget zur
Qualitatsverbesserung zur Verfiigung stehenden jeweiligen Sachmitteln.

Sachverhalt:
Entsprechend dem Ratsbeschluss zum MaRRnahmekatalog zur Qualitatsentwicklung in
Kindertagesstatten (DS 17-05824) - Pilotprojekt zur Erprobung der Ausweitung der

Offnungszeiten in Kindertagesstatten - wird beiliegendes Konzept von der Verwaltung
vorgeschlagen.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Konzept Offnungszeiten
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Maflnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstatten
Pkt. B.9. Budget zur Erprobung der Ausweitung der Offnungszeiten (Pilotprojekt)

Konzept zur Ausweitung der Offnungszeiten in Kindertagesstatten

Der im Dezember 2017 gefasste Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig (DS 17-
05824) zum Mafnahmenkatalog zur Qualitatsentwicklung in Kindertagesstatten umfasst als
Pkt. 9 ein Budget zur Erprobung der Ausweitung der Offnungszeiten in Kindertagesstatten
(Kita).

1. Ausgangslage

Eltern wiinschen sich fur ihr Kind grundsatzlich eine qualitativ gute und zuverlassige Kinder-
tagesbetreuung. Ziel des Pilotprojektes ist es daher, den besonderen Bedarfen hinsichtlich
erforderlicher taglicher Betreuungszeiten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zukilnftig besser zu entsprechen. Hierzu sollen u.a. verschiedene Varianten zur Ausweitung
der Offnungszeiten in Kindertagesstatten erprobt und ausgewertet werden.

Fur viele Eltern ist es eine hohe organisatorische Anforderung, Beruf und Familie miteinan-
der in Einklang zu bringen. Dabei ist eine verlassliche Kindertagesbetreuung wichtig fir die
Aufnahme bzw. den Fortbestand einer Berufstatigkeit. Diese herausfordernde Situation trifft
u.a. alleinerziehende Elternteile sowie spezifische Berufsgruppen in besonderem Mal3.

Strukturell verankerte Losungen zur Ausweitung der Offnungszeiten im Rahmen der beste-
henden Férderung von Kindertagesstatten bestehen nicht. Mit diesem Pilotkonzept schafft
die Stadt Braunschweig nun die Voraussetzungen fir die Entwicklung strukturell verankerter
Lésungen von Modellen zur Ausweitung der Offnungszeiten.

Dies gewahrleistet fir die Pilotphase eine hthere Zuverlassigkeit der Betreuungsangebote
und hohere Planungssicherheit fur Eltern auf der einen, sowie Trager und Personal auf der
anderen Seite.

Auf beiden Seiten miissen angemessene Rahmenbedingungen geschaffen werden, d.h. es
gilt neben den strukturellen Voraussetzungen auf Seiten der Kindertagesstéatte bzw. Trager
auch konzeptionelle Voraussetzungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf sowie zur Be-
achtung von Aspekten des Kindeswohls aufzugreifen.

2. Umsetzung

Das bestehende Modell der Férderung fir Kindertagesstatten freier Trager beriicksichtigt
derzeit maximale Offnungszeiten von bis zu 10 Stunden/Tag. In der Férderung nach dem
Pauschalen Aufwandsmodell (PAM) gibt es keine Differenzierung bzw. kein Aufschlag fur
Offnungszeiten von 7 bis 10 Stunden. Diese Regelung bleibt bestehen und wird nicht veran-
dert. Bei einer Offnung von mehr als 10 Stunden werden die elfte bis vierzehnte Stunde als
Anreiz zur Beteiligung an dem Pilotprojekt zusétzlich geférdert.
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Ziel des gesonderten Konzeptes zur Ausweitung der Offnungszeiten ist es iiber die beste-
hende Férderung hinausgehende Betreuungsmodelle zu férdern. Das Pilot-Konzept ermdg-
licht daher die Erprobung verschiedener Umsetzungsvarianten fur die Ausweitung der tagli-
chen Betreuungszeiten von mind. 11 bis max. 14 Stunden/Tag.

3. Einfihrungsphase

Die Umsetzung des Pilotkonzeptes erfolgt im Rahmen einer befristeten Einflhrungsphase
bis zum Ende der Sommerferien des Kita-Jahres 2022/2023. Sie erfolgt sukzessive in Ab-
hangigkeit der im Mal3nahmenkatalog benannten Haushaltsmittel. Bei erfolgreicher Umset-
zung und Inanspruchnahme wird eine dauerhafte Fortfilhrung angestrebt.

3.2 Auswahl der Standorte

Die Erprobung erfolgt an ausgewéhlten Modellstandorten. Die Auswahl wird mit den Trager-
vertretenden im Rahmen der ,Arbeitsgemeinschaft nach § 78 Achtes Sozialgesetzbuch - Kin-
der- und Jugendhilfe (AG gemaf § 78 SGB VIII — Kita)“ vorabgestimmt und im Rahmen der
Vorlage zur Planungskonferenz von JHA und Rat beschlossen. Grundlage ist eine Interes-
senabfrage bei den Tragern geférderten Kindertagesstatten.

Als feste Modellstandorte werden in vier stadtischen Kindertagesstatten (Kita Alsterplatz,

Kita KasernenstraRe, Kita Rilhme und Kita Schuntersiedlung) die Offnungszeiten ab 2019
auf 11 Stunden/Tag in je einer Gruppe fiir die Dauer des Pilotprojektes ausgeweitet. Inte-
resse an einer Beteiligung freier Tragern besteht bisher nicht.

Zur Beteiligung in nachfolgenden Kita- bzw. Kalenderjahren erfolgt eine Abfrage und Aus-
wahl im Rahmen der jahrlichen Planungskonferenz.

Weitere Kriterien fir die Auswahl von Modellstandorten sind die Lage in unterschiedlichen
Einzugsgebieten und eine moglichst verkehrsgunstige Erreichbarkeit.

Auch Standorte, an denen bereits vor der Pilotphase eine Ausweitung der Offnungszeiten
praktiziert wurde, kénnen auf Antrag in die Umsetzung des Pilotkonzeptes aufgenommen
werden.

3.3 Konzeptionelle Voraussetzungen

Das bestehende padagogische Konzept der beteiligten Kindertagesstatten wird auch zu den
erweiterten Offnungszeiten umgesetzt. Es stellt grundsatzlich eine qualitativ gute Betreuung
entsprechend der Vorgaben des Gesetzes lber Tageseinrichtungen fur Kinder (KitaG) und
Orientierungsplanes fir Kindertagesstatten sicher. Es bedarf daher keines gesonderten pa-
dagogischen Konzeptes. Die Trager der beteiligten Kindertagesstatten schaffen die hierfir
erforderlichen personellen Voraussetzungen.

Unter Beriicksichtigung von Aspekten des Kindeswohls und zur Férderung der Eltern-Kind-
Beziehung sollen Eltern in den beteiligten Kindertagesstatten dafir sensibilisiert werden,
dass Kinder maximal bis zu 10 Stunden taglich betreut werden kdnnen und eine moglichst
hohe Kontinuitat hinsichtlich der individuellen Betreuungszeiten erforderlich ist. Es ist erfor-
derlich, dass Eltern ihren regelmafigen Bedarf durch Bescheinigungen der Arbeitsgeber/des
Arbeitsgebers nachweisen. Durch die Ausweitung der Offnungszeiten erhalten Eltern somit
bedarfsorientiert eine grol3ere Flexibilitat. Das Wohl des einzelnen Kindes muss dabei immer
oberste Prioritét bleiben. Neben einer qualitativ guten Kindertagesbetreuung benétigen Kin-
der auch ausreichend Zeit zur Eltern-Kind-Interaktion. Beim erweiterten Betreuungsangebot
im Rahmen des Pilotkonzeptes geht es dabei nicht um eine Erweiterung des zeitlichen Um-
fangs der auRerfamiliaren Betreuung, sondern explizit um eine auf die Bedifnisse der Eltern
angepasste Gestaltung der Offnungszeiten von Kindertagesstatten.
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3.4 Finanzierung des zusétzlichen Personaleinsatzes

Es ist erforderlich, auf Seiten der Kita-Trager eine zuverlassige finanzielle Férderung fur die
zusatzlichen Offnungszeiten zu erhalten.

Das entsprechende Budget wurde zuné&chst grob fir zehn Einrichtungen mit 12 Stunden/Tag
in jeweils einer Gruppe kalkuliert. Zur Umsetzung dieser Modell-/Pilotprojekte stehen die ent-
sprechenden Haushaltsmittel zur Verfligung. Fur das Haushaltsjahr 2019 und fur die nachfol-
genden Haushaltsjahre sind jeweils bis zu 690.000 Euro eingeplant.

In der bisherige Forderung fur Ganztagsgruppen mit einer Offnungszeit von 7 bis 10 Stunden
erfolgt keine Differenzierung der Personalbedarfsbemessung, das bedeutet eine identische
Forderhohe bei Offnung der Gruppe zwischen 7 und 10 Stunden. Hierfiir bleibt die Forde-
rung unverandert.

Fur den Zeitraum des Pilotprojektes ist beabsichtigt , dass die Trager der freien Jugendhilfe

fir die von Ihnen betriebenen Gruppen mit erweiterter Offnungszeit (11 bis 14 Stunden) eine
angepasste Foérderung auf Basis des Pauschalierten Aufwandsmodells (PAM) gem. Ratsbe-
schluss vom 21. Dezember 2004 in der aktuell gultigen Fassung erhalten.

Die der PAM-Forderung zu Grunde liegende Personalbedarfsbemessung wird wie folgt an-
gepasst:

PAM Pilotprojekt
Aktuelle Regelgruppe |Regelgruppe 11|Regelgruppe 12|Regelgruppe 13[(Regelgruppe 14
7-10 Std. (inkl. Stunden Stunden Stunden Stunden
Vertretungsanteile)  |incl. Vertr.Zeit [incl. Vertr.Zeit |incl. Vertr.Zeit [incl. Vertr.Zeit
Grundbedarf 39,00 Std. 55,00 Std. 60,00 Std. 65,00 Std. 70,00 Std.
Erstkraft |Slundenanteile Vertretung, Randzeiten, 12965td.|  1506Std.| 1566Std|  1626Std| 16,86 Std.
Verfiigungszeiten
Summe 51,96 Std. 70,06 Std. 75,66 Std. 81,26 Std. 86,86 Std.
Grundbedarf 39,00 Std. 55,00 Std. 60,00 Std. 65,00 Std. 70,00 Std.
Stundenanteile Vertretung, Randzeiten
i ' ' 9,56 Std. 11,56 Std. 12,16 Std. 12,86 Std. 13,46 Std.
Zweitkraft Verfligungszeiten
Summe 48,56 Std. 66,56 Std. 72,16 Std. 77,86 Std. 83,46 Std.

Entsprechend der festgelegten Personalbedarfsbemessung erfolgt in der Bruttoférderung
eine Erh6hung der Stundenanteile fiir den Betreuungsdienst. . Wahrend der zusétzliche

Mehrbedarf fir Vertretungszeiten bei den bisher geférderten Gruppen im Rahmen einer Net-
topauschale geférdert wird (DS 15-00240), sind in den o.a. Stundenanteilen die Vertretungs-
zeiten bereits berilicksichtigt. Die Zahlung einer zusatzlichen Pauschale fir Vertretungszeiten
gem. DS 15-00240 entfallt daher fur die Gruppen, die am Pilotprojekt teilnehmen. Fir alle
Ubrigen Bestandteile des Bruttoférderbetrages werden die Betrdge der Regelgruppe Ganz-
tags zu Grunde gelegt.

Bei der dem Trager der Einrichtung zuflieRenden Finanzhilfe zu den Personalkosten werden
vom Land derzeit keine Vertretungszeiten bericksichtigt. Daher werden die Stundenanteile,
die Basis fur die Anrechnung der Landesfinanzhilfe sind, lediglich um die Stundenausweitung
des Grundbedarfs erhéht. Soweit noch eine Anderung der Landesférderung in Bezug auf die
Einbeziehung der Stunden fir Vertretung erfolgt, muss die Berechnung angepasst werden.

Die Anrechnung des Tragereigenanteils erfolgt entsprechend der geltenden Festlegungen
nach dem PAM.

Soweit sich Kindertagesstatten in stadtischer Tragerschaft an dem Pilotprojekt beteiligen,
wird zum Ausgleich der zusatzlichen Offnungszeit zusatzliches Personal bendtigt.
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Fur eine modellhafte Erprobung in zunachst vier stadtischen Einrichtungen bei einer Auswei-
tung der Offnungszeiten auf 11 Stunden/Tag in je einer Gruppe entsteht ein Stellenmehrbe-
darf von insg. rd. 3,7 Vollzeitstellen.

Der dafir entstehende finanzielle Mehrbedarf im Bereich der Personalkosten beléauft sich auf
rd. 200.000 €/Jahr und ist im Rahmen der fir das Projekt zur Verfigung stehenden Sachmit-
tel ab sofort gedeckt. Die stellenplanméRigen Konsequenzen sind zu ziehen.

4. Auswertung/Evaluation
Aussagen zur Auswertung/Evaluation werden im Rahmen der AG gemaR § 78 SGB VII - Kita

sowie der jahrlichen tragertibergreifenden Planungskonferenz erhoben sowie als jahrliche
Berichterstattung dem Jugendhilfeausschuss mitgeteilt.
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Stadt Braunschweig 18-09414
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Satzung zur Anderung der Satzung fiir das Jugendamt

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 15.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 22.01.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.02.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.02.2019 o]
Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefiigte Flinfte Satzung zur Anderung der Satzung fiir das Jugendamt
der Stadt Braunschweig wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Satzung fur das Jugendamt der Stadt Braunschweig wurde zuletzt durch Beschluss des
Rates der Stadt Braunschweig am 05. Mai 2015 geandert.

Nachstehend sind die redaktionellen und inhaltlichen Anderungen dargestellt:
Redaktionelle Anderungen:

In § 1 Abs. 2 wird der Hinweis aufgenommen, dass die Verwaltung des Jugendamtes die
Bezeichnung Fachbereich Kinder, Jugend und Familie tragt und in der gesamten Satzung die
Bezeichnung entsprechend angepasst. Wahrend im Sozialgesetzbuch, Achtes Buch -
Kinder- und Jugendhilfe - sowie im Niedersachsischen Gesetz zur Ausfiihrung des Achten
Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB VIII) vom Jugendamt gesprochen wird, wird
diese Organisationseinheit bei der Stadt Braunschweig als Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie bezeichnet.

In § 3 Abs. 1 Nr. 6 wird die Bezeichnung kommunale Frauenbeauftragte durch kommunale
Gleichstellungsbeauftragte ersetzt. Im Niedersachsischen Gesetz zur Ausfuhrung des
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB VIII) wird weiterhin von der
Frauenbeauftragten gesprochen. Der Begriff der Gleichstellungsbeauftragten wurde bereits
am 20. April 2005 durch Gesetzesnovellierung durch den Niedersachsischen Landtag
anstelle desjenigen der Frauenbeauftragten eingefihrt.

Inhaltliche Anderungen:
In § 3 Abs. 1 wird folgende Nr. 13 erganzt: eine Vertreterin oder ein Vertreter der ortlichen
muslimischen Gemeinden auf gemeinsamen Vorschlag des Rates der Muslime

Braunschweig sowie der Islamischen Gemeinschaft Braunschweig e.V.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01. November 2017 auf Grundlage des
Antrages der Fraktion P? vom 11. August 2017 (DS 17-05128) beschlossen, dass die
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Satzung fur das Jugendamt der Stadt Braunschweig vom 15. Juni 1993 in seiner vierten
Anderungssatzung um eine Vertretung der Muslime erganzt wird und eine Beschlussvorlage
fur den Rat erstellt werden soll.

Die zu beschlieRende Satzung ist als Anlage 1 beigefiigt. Die Anderungen sind zur
Verdeutlichung in der Anlage 2 in kursivem Fettdruck kenntlich gemacht.

Die Zustandigkeit des Rates fiir die Beschlussfassung zur Satzungsanderung ergibt sich aus

§ 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG, wonach die Vertretung tber Satzungen und Verordnungen
beschlieft.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Anlage 1 Fiinfte Satzung zur Anderung der Satzung fir das Jugendamt der Stadt
Braunschweig

Anlage 2 mit gekennzeichneten Anderungen
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Funfte Satzung
zur Anderung der Satzung
fir das Jugendamt der Stadt Braunschweig

vom 12. Februar 2019

Aufgrund der 88 69 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe — in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022), zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 30. Oktober 2017 (BGBI. | S. 3618), der 88 3 ff. des Niedersachsi-
schen Gesetzes zur Ausfuhrung des Achten Buches des Sozialgesetzbuchs und zur Nieder-
sachsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII) vom 05. Februar 1993
(Nds. GVBI. S. 45), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI. S.113)
und des § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds.
GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI. S. 113) hat der
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 12. Februar 2019 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel |
Die Satzung fur das Jugendamt der Stadt Braunschweig vom 15. Juni 1993 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig vom 28. Juni 1993, Seite 31) in der Fassung der Vierten Anderungssat-
zung vom 5. Mai 2015 (Amtsblatt fir die Stadt Braunschweig vom 5. Juni 2015, Seite 9) wird
wie folgt geandert:

1. Dem § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angeflgt:

,Die Verwaltung des Jugendamtes tragt die Bezeichnung ,Fachbereich Kinder, Jugend

und Familie®.
2. 8§ 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 wird das Wort ,Jugendamtes” durch die Woérter ,Fachbereiches Kinder,
Jugend und Familie® ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort ,Frauenbeauftragte” durch das Wort ,Gleichstellungs-
beauftragte” ersetzt.

c) Folgende Nummer 13 wird angeflgt:
,13. eine Vertreterin oder ein Vertreter der drtlichen muslimischen Gemeinden auf
gemeinsamen Vorschlag des Rates der Muslime Braunschweig sowie der Isla-
mischen Gemeinschaft Braunschweig e.V.*

3. §5 Absatz 5 erhalt folgende Fassung:

»(5) Vor der Berufung der Leiterin bzw. des Leiters des Fachbereiches Kinder, Jugend
und Familie ist der Jugendhilfeausschuss zu héren.”
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§ 8 enthalt folgende Fassung:

,88
Aufgaben des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

(1) Die Geschafte der laufenden Verwaltung des Fachbereiches Kinder, Jugend und
Familie werden im Auftrage der Oberblirgermeisterin oder des Oberbirgermeisters von
der Leiterin oder dem Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie im Rahmen
dieser Satzung und der Beschliisse des Rates der Stadt und des Jugendhilfeausschus-
ses gefihrt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie berichtet
dem Jugendhilfeausschuss regelmaRig Uber die Tatigkeit des Fachbereiches Kinder,
Jugend und Familie sowie Uber die Lage der Jugend im Zustéandigkeitsbereich des
Jugendamtes.®

Artikel 11

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veroéffentlichung im Amtsblatt fir die Stadt Braun-
schweig in Kraft.

Braunschweig, den

Stadt Braunschweig
Der Oberbirgermeister
. V.

Dr. Arbogast
Stadtratin

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Braunschweig, den

Stadt Braunschweig
Der Oberbirgermeister
l. V.

Dr. Arbogast
Stadtratin

19 von 30 in Zusammenstellung



TOP 11.

Kennzeichnung der Anderungen Anlage 2

Satzung
fir das Jugendamt der Stadt Braunschweig
vom 12. Februar 2019

Aufgrund der 88 69 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und
Jugendhilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. |
S. 2022), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30. Oktober 2017 (BGBI. | S.3618), der §§ 3 ff.
des Niederséachsischen Gesetzes zur Ausfiihrung des Achten Buches des
Sozialgesetzbuchs und zur Niedersachsischen Kinder- und Jugendkommison (Nds. AG SGB
VIII) vom 05. Februar 1993 (Nds. GVBI. S. 45), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. Juni
2018 (Nds. GVBI. S.113) und des § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.
Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. Juni 2018 (Nds.
GVBI. S.113) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 12. Februar 2019
folgende Satzung beschlossen:

Artikel |
Die Satzung fir das Jugendamt der Stadt Braunschwieg vom 15. Juni 1993 (Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig vom 28. Juni 1993, Seite 31) in der Fassung der vierten Anderungssat-
zung vom 5. Mai 2015 (Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig vom 5. Juni 2015, Seite 9) wird
wie folgt geandert:

1. 8 1 Abs. 2 wird um Satz 2 erganzt:

§1
Jugendamt

(2) Die Verwaltung des Jugendamtes tragt die Bezeichnung ,,Fachbereich
Kinder, Jugend und Familie*,
2. 8 3 Abs. 1 erhdlt folgende Fassung:

§3
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses mit beratender Stimme

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehoren weitere Mitglieder mit beratender Stimme an:

=

die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie;

die Stadtjugendreferentin oder der Stadtjugendreferent;

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche,
die von den zustandigen kirchlichen Behorden vorzuschlagen sind sowie eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der judischen Kultusgemeinde auf Vorschlag des Landesver-
bandes der judischen Gemeinden von Niedersachsen;

4, eine Lehrkraft, die von der unteren Schulbehdrde benannt wird:;

N
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5. eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter oder eine Erzieherin oder ein Erzieher
aus einer Kindertagesstatte auf Vorschlag der Stadtrétin oder des Stadtrates, die oder
der fur das Jugendamt zustandig ist; der Vorschlag hat im Benehmen mit dem Stadt-
elternrat der Kindertagesstatten der Stadt Braunschweig zu erfolgen;

6. eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte oder eine in der Madchenarbeit erfah-
rene Frau auf Vorschlag der Oberburgermeisterin oder des Oberblrgermeisters;

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessen auslandischer Kinder und Jugendli-
cher auf Vorschlag des Ausschusses fur Integrationsfragen der Stadt Braunschweig;

8. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugendringes Braunschweig e. V. (JURB) auf
Vorschlag des geschéftsfilhrenden Vorstandes des JURB,;

9. eine Jugendrichterin oder ein Jugendrichter auf Vorschlag der Prasidentin oder des

Prasidenten des Amtsgerichtes;

10. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Polizei auf Vorschlag der Polizeiprasidentin
oder eines Polizeiprasidenten;

11. eine Vertreterin oder ein Vertreter junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf
Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Kreis Region Braunschweig;

12. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Sportjugend Braunschweig auf Vorschlag des
geschaftsfihrenden Vorstandes des Stadtsportbundes Braunschweig e. V.

13. eine Vertreterin oder ein Vertreter der ¢6rtlichen muslimischen Gemeinden auf
gemeinsamen Vorschlag des Rates der Muslime Braunschweig sowie der Isla-
mischen Gemeinschaft Braunschweig e.V.

3. 8 5 Abs. 5 erhalt folgende Fassung:

§5
Jugendhilfeangelegenheiten, Aufgaben des Jugendhilfeausschusses

(5) Vor der Berufung des Leiters bzw. der Leiterin des Fachbereiches Kinder, Jugend
und Familie ist der Jugendhilfeausschuss zu hdren.

4. § 8 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

§8
Aufgaben des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

(1) Die Geschéfte der laufenden Verwaltung des Fachbereiches Kinder, Jugend und
Familie werden im Auftrage der Oberbirgermeisterin oder des Oberbiirgermeisters von der
Leiterin oder vom Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie im Rahmen
dieser Satzung und der Beschliissse des Rates der Stadt und des Jugendhilfeausschusses
geflhrt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie berichtet
dem Jugendhilfeausschul® regelmafiig tiber die Tatigkeit des Fachbereiches Kinder,
Jugend und Familie sowie Uber die Lage der Jugend im Zustandigkeitsbereich des
Jugendamtes.
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Stadt Braunschweig 18-09773
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Internationaler Jugendaustausch 2019

Geplante MaBnahmen des Fachbereiches Kinder, Jugend und
Familie, Abteilung Jugendférderung

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 04.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 22.01.2019 o]
Beschluss:

Im Rahmen der beigeflgten Vorplanung und Kostenschatzung sind die notwendigen
Vorbereitungen fir die aktuell geplanten Malknahmen des internationalen
Jugendaustausches des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie fir das Jahr 2019 zu
treffen.

Sachverhalt:

Im Jahr 2019 sind im Bereich der internationalen Jugendbegegnungen folgende MalRhahmen
geplant:

voraus. voraus.
NCaiaCnehined Ausgaben Einnahmen
aus/nach
1 |e Omaha 45.700,00 € 37.700,00 €
32 Teilnehmende
aus/nach
2 |e Kasan 28.900,00 € 19.000,00 €
32 Teilnehmende
aus/nach
3 |e Jerusalem 27.800,00 € 21.200,00 €
32 Teilnehmende
aus
4 |e Kiryat Tivon 11.000,00 € 7.400,00 €
24 Teilnehmende

Gemal dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 9. November 2000 obliegt die
Entscheidung tber die Durchfihrung von einzelnen MalRnahmen und die Festsetzung von
Teilnahmeentgelten der Verwaltung im Rahmen der hiermit vorgelegten Planung.

Der Jahresbericht fur 2018 ist als Anlage beigefugt.

22 von 30 in Zusammenstellung



TOP 12.

Die Gesamtausgaben werden durch die im Haushaltsentwurf 2019 vorgesehenen Mittel des
Fachbereiches gedeckt.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Jahresbericht Internationale Jugendbegegnung 2018
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Anlage

Bericht fir den JHA:

Jahresbericht Internationale Jugendbegegnungen im Jahr 2018

Ubersicht

Mit der Grobplanung 2018 wurde vom Jugendhilfeausschuss (JHA) in seiner Sitzung vom 22.
Februar 2018 die Durchfiihrung von MalRnahmen der internationalen Jugendbegegnung be-

schlossen.

Diese Planung wurde umgesetzt. Im Einzelnen wurde der Beschluss des JHA wie folgt reali-
siert:

Maflnahmen Planung realisiert Bemerkung
(TN-Tage)
Omaha in Omaha ja ja (800) offenes Angebot und
in Braunschweig ja ja (692) mit Kooperationspartnern
in Jerusalem ja ja (493)
Jerusalem |- : : : offenes Angebot

in Braunschweig ja ja (448)

Kasan in Kasan ja ja (460) offenes Angebot und
in Braunschweig ja ja (512) mit Kooperationspartnern

Kasan . . . .

Langzeitschiiler In Braunschweig Nein Ja (413) mit Kooperationspartner
Tivon | in Tivon ja ja (320) mit Kooperationspartnern

Den Ausgaben von insgesamt ca. 119.700 € stehen Einnahmen von ca. 74.900 € gegen-
Uber. Es gab insgesamt 4.138 Teilnehmendentage bei sieben Malinahmen. Pro Tag und
Teilnehmer/in ergibt sich ein Zuschuss der Stadt von 10,82 €.

Die Einnahmen aus Zuschissen (Bund und Land) basieren auf den Bewilligungsbescheiden.
Die bewilligten Mittel sind teilweise noch nicht eingegangen und somit noch unter Vorbehalt.

Die Zuschiisse des Bundes sind in 2018 riicklaufig gewesen, da aus den im Bundesjugend-

plan vorhandenen Mitteln insgesamt mehr Mafinahmen in Niedersachsen bezuschusst wur-

den.

Fir die Gewahrung von Zuschissen aus Landes- bzw. Bundesmitteln ist ein angemessener
Eigenanteil des Veranstalters Voraussetzung.
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Begegnungen

Das Interesse an den Jugendbegegnungen mit Omaha/USA ist auch in 2018 sehr stark ge-
wesen. Fur diese Malinahme ist nach wie vor ein Losverfahren erforderlich. Bei den Jugendli-
chen hat Amerika immer noch eine sehr grofRe Attraktivitdt und fur viele ist es ein Traum, die-
ses Land kennenzulernen. Die Partnerorganisationen in Omaha (German-American Soc. und
die Burke High-School) haben zunehmend Schwierigkeiten, interessierte Jugendliche fur die-
ses Austauschprojekt zu findenden. Reisen nach Omaha finden in den Osterferien statt. Der
Gegenbesuch ist im Juni 2019.

Die Jugendbegegnung mit Jerusalem/Israel wird regelmafig durchgefiihrt. Die Begegnung
im Oktober in Jerusalem war fast ausgebucht. Die israelische Gruppe war im August in
Braunschweig. In 2019 ist der Besuch in Jerusalem fir April geplant, der Gegenbesuch wie-
der im August 2019. Die Begegnung ist nach wie vor ein sehr besonderes Erlebnis fir die
Teilnehmenden. Die Bandbreite der Motivation zur Teilnahme ist sehr grol3.

Im November war eine Gruppe aus Braunschweig in Kiryat Tivon/lsrael. Fir 2019 ist der
Gegenbesuch geplant.

Die Jugendbegegnung mit Kasan/Russische Foderation ist nicht so stark nachgefragt. Al-
lerdings nehmen oft Jugendliche teil, die gerne auch ein Land, seine Menschen und ihre Kul-
tur kennenlernen wollen, das nicht zum ,Mainstream” gehért. Auch 2019 sind Besuch und
Gegenbesuch geplant. In 2018 haben wir wieder offiziell vier Schiler*innen aus Kasan fur
acht Wochen in Braunschweig zu Gast gehabt, die hier komplett in dieser Zeit Schulen besu-
chen und bei Gastgeberfamilien unterbracht sind (Langzeitschiler-Programm).

Insgesamt sind die MaRnahmen aus organisatorischer und padagogischer Sicht wieder posi-
tiv verlaufen. Der Grad der Zufriedenheit mit den gebotenen Leistungen ist bei den teilneh-
menden Jugendlichen und den Familien gleichbleibend hoch. Diese Einschéatzung basiert auf
Befragungen und Rickmeldungen von Teilnehmenden und Eltern.

Von den Teilnehmenden (2018) aus Braunschweig besuchen ca. 3 % Hauptschulen, ca.
11 % Realschulen, ca. 37 % Gesamtschulen, ca. 48 % Gymnasien und ca. 1 % andere
Schulformen oder sind Auszubildende.

SchwerpunktméaRig wird vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie weiterhin eine Unter-
bringung der Teilnehmenden in Familien bevorzugt. Das padagogische Potential fir Jugendli-
che in den Rollen als Gast und Gastgeber ist dabei von groliem Wert.

Neben den MalRBnahmen des Sachgebietes werden weitere internationale Projekte durch die
Jugendfdrderung durchgefihrt. Generell gehért es zur inhaltlichen Ausrichtung der Jugend-
freizeiteinrichtungen, das kulturelle Miteinander und die Verstandigung unter den Nationen zu
férdern. In den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden deshalb auch
Kinder- und Jugendfreizeiten ins Ausland angeboten. Neben den originaren Ferienmal3nah-
men veranstalten sie verschiedene Jugendbildungsreisen.
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Stadt Braunschweig 18-09774
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Festsetzung von Teilnehmerentgelten flir die geplanten
Ferienfreizeiten des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie in
den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2019, in den
Weihnachtsferien 2019/2020 sowie fir die Familienfreizeit 2019

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 16.01.2019
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 22.01.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.02.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.02.2019 o]
Beschluss:

Die Teilnehmerentgelte fur die geplanten Ferienfreizeiten des Fachbereichs Kinder, Jugend
und Familie werden wie folgt festgesetzt:

287,00 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer fir die Osterfreizeit im Schullandheim des Markischen
Kreises auf Norderney vom 13. April 2019 bis 20. April 2019.

173,00 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer fur die Familienfreizeit auf dem Kinder- und
Jugendzeltplatz Lenste vom 12. Mai 2019 bis 19. Mai 2019.

Kinder unter 3 Jahren 50,00 €
Kinder von 3 bis 6 Jahren 112,00 €

395,00 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer fiir die Sommerfreizeit auf dem Kinder- und
Jugendzeltplatz Lenste vom 26. Juli bis 13. August 2019.

228,00 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer fur die Herbstfreizeit im Schulland- und Jugendheim
Berlin in Braunlage/Hohegeils vom 4. Oktober 2019 bis 11. Oktober 2019.

228,00 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer fur die Winterfreizeit im Schulland- und Jugendheim
Berlin in Braunlage/Hohegeilt vom 28. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020.
Sachverhalt:

Auch im Jahr 2019 ist beabsichtigt, von Seiten des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie
wahrend der Schulferien Ferienfreizeiten durchzufihren.

Diese Ferienfreizeiten sind seit Uber 50 Jahren, auch dank des Uberwiegend ehrenamtlichen

Engagements Braunschweiger Birgerinnen und Burger, ein nicht wegzudenkender
Bestandteil erfolgreicher Kinder- und Jugendarbeit der Stadt.
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Die Osterfreizeit 2019 findet aufgrund der guten Nachfrage weiterhin auf der ostfriesischen
Insel Norderney statt. Gesundes Klima und neue Freizeitperspektiven stehen im Vordergrund
der Braunschweiger Nordsee-Freizeit.

Die Familienfreizeit 2019 findet im Mai in den Festgebauden des Kinder- und
Jugendzeltplatzes Lenste statt. 30 Personen (Familien mit noch nicht schulpflichtigen
Kindern) kénnen hier gemeinsam einen Kurzerholungsurlaub verbringen.

Die Sommerfreizeit | wird wie in jedem Jahr von der Sportjugend Braunschweig vom 12. Juli
bis 26. Juli 2019 auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste durchgefihrt.

Bei der Sommerfreizeit Il der Stadt Braunschweig vom 26. Juli bis 13. August 2019 werden
bis zu 300 Kinder die Méglichkeit nutzen, ihre Sommerferien 2019 bei Sport, Spiel und Spaf}
an der Ostsee zu verbringen. Hier bietet der stadtische Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste
den Kindern und Jugendlichen alle erdenklichen Mdglichkeiten einer sinnvollen
Freizeitgestaltung. Aufgrund der Preissteigerungen in den letzten Jahren wurde es fir
Familien, fur die keine Ermafigungsmaoglichkeiten bestehen, immer schwieriger, die
Teilnahme ihrer Kinder zu finanzieren. Um hier die Teilnahme zu ermdglichen, wurde der
Preis der Sommerfreizeit durch verringerte Unterbringungskosten auf unter 400 € reduziert.
Es wird erwartet, dass die dadurch entstehenden Mindereinnahmen durch eine erhohte
Anzahl von Kindern kompensiert werden kdnnen.

Die Herbstfreizeit 2019 sowie die Winterfreizeit 2019/2020 (mit je 40 Kindern) werden im
Oktober bzw. Dezember/Januar im Schulland- und Jugendheim Haus Berlin in
Braunlage/Hohegeil} stattfinden.

Preisliche Veranderungen im Bereich Ferienfreizeiten ergeben sich aus teils
gestiegenen/gefallenen Unterbringungs- und Verpflegungskosten der Heime sowie
gestiegenen Fahrtkosten.

Einzelheiten zur Berechnung der Teilnahmeentgelte sind nachrichtlich als Anlage beigefligt.

Eine Geschwisterermalligung ist weiterhin mdglich. Auch kinderreiche Familien aus
Braunschweig haben so die Moglichkeit Ferien fiir ihre Kinder zu buchen. Die weiteren
ErmafRigungsmaoglichkeiten fir Braunschweig-Pass-Besitzer erleichtern Kindern aus
einkommensschwachen Familien ebenfalls die Teilnahme an diesen FerienmalRnahmen. Bis
zu 60% der Teilnehmenden nutzen inzwischen diese Ermaligungen.

Die entsprechenden Ausgaben und Einnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2019 unter
dem PSP 1.36.3620.01.05 veranschlagt und stehen unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des
Haushaltsplanes 2019 zur Verfligung.

Gemal § 5 Abs. 3 der Satzung fir den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Braunschweig beschliefl3t der Rat insbesondere ber die Festlegung und Anpassung von
Entgelten oder Gebuhren fur Leistungen der Jugendhilfe. Die Durchfihrung von

Ferienfreizeiten gehdrt gemal §§ 2 und 11 des Sozialgesetzbuches VIII zu den Leistungen
der Jugendhilfe.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

FaBS Teilnehmerentgelte
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Teilnehmerinnen,

Betreuerinnen,

Freizeitleiterin,

Tagessatze fur Unterkunft etc.

Teilnehmer Betreuer, Sptilis Freizeitleiter a) in Zelten
b) in festen Gebduden
Osterfreizeit 45 7 1 29,00 €
Familienfreizeit 30 1 0 17,50 €
Sommerfreizeit 300 - A a)zelt 14,50 €
(vom 18.Juli bis 5. August 2018) b) Festgebaude 17,50 €
Herbstfreizeit 40 7 0 28,00 €
Winterfreizeit 40 7 0 28,00 €

Bei der Familienfreizeit sind Kinder bis zu 3 Jahren von den Kosten der Unterkunft/Verpflegung befreit, die 3- bis 6-Jahrigen zahlen die Halfte.
Die Kostenkalkulationen fir die ErholungsmalRnahmen sind nachstehend aufgefiihrt:

A Teilnehmerentgelte

Ermittlung des Teilnehmerentgeltes
je Teilnehmerin/Teilnehmer

Osterfreizeit

Familienfreizeit

Sommerfreizeit

Herbstfreizeit

Winterfreizeit

€ € € €
8 Tage 8 Tage 8 Tage 8 Tage | 19Tage | 19 Tage 8 Tage 8 Tage 8 Tage 8 Tage
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019/2020 | 2018/2019

Unterkunft 203,00 € | 189,00 € | 122,50€ | 122,50€ | 261,00 € | 306,00 € | 196,00 € 182,00 € 196,00 € 182,00 €
Fahrt 71,00€ | 71,00€ | 73,50€ | 73,50€ | 76,33€ | 65,67€ 19,21 € 19,21 € 19,21 € 19,21 €
Freizeithilfe (1,30 €/Tag) 10,40€ | 10,40€ | 10,40€ | 10,40€ | 24,70€ | 24,70€ | 10,40€ 10,40 € 10,40 € 10,40 €
Betreuungskosten (siehe B) 42,50€ | 40,00€ | 6,58¢€ 6,58€ | 113,43€|123,75€ | 42,25¢€ 39,80 € 42,25 € 39,80 €
10 Betreuerinnen-/Betreuerkinder
frei (anteilig) / 14,57¢€ | 14,21 ¢

326,90€ | 310,40€ | 212,98 € | 212,98 € | 490,03 € | 534,33€ | 267,86 € 251,41 € 267,86 € 251,41 €
abzuglich Zuschuss (5,00 €/Tag) -40,00 € | -40,00€ | -40,00€ | -40,00€ | -95,00 € | -95,00 € -40,00 € -40,00 € -40,00 € -40,00 €
Teilnehmerentgelte gerundet 287 € 270 € 173 € 173 € 395 € 440 € 228 € 211 € 228 € 211 €
Prozentuale Veranderung zum

. 5,75% 0,00% -11,38% 7,22% 7,22%

Vorjahr
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B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer fiir die Berechnung der Teilnehmerentgelte

Osterfreizeit Familienfreizeit Sommerfreizeit Herbstfreizeit Winterfreizeit
€ € € € €
a) Kosten fir Freizeitleitung
1.260,00 €
Unterkunft, Verpflegung 203,00 €
Aufwandsentschadigung (26,00 € x 3 Personen x 19 Tage) 0,00 € 1.482,00 €
abziglich Zuschuss (5,00 €/Tag x 1 Person x i i
8 Tage bzw. 5,00 € x 4 Personen x 19 Tage) 40,00 € 380,00 €
Endsumme 163.00 € _ 2.362,00 € _ .
b) Kosten fiir Betreuerinnen/Betreuer
1.421,00 € 122,50 € 15.660,00 € 1.372,00 € 1.372,00 €
Unterkunft, Verpflegung
Aufwandsentschadigung (6,50 €/Tag,
364,00 € 52,00 € 12.540,00 € 364,00 € 364,00 €
im Sommer: 11,00 €/Tag)
Betreuereintrittskosten 0,00 € 0,00 € 2.160,00 € 0,00 € 0,00 €
(inklusive Leitung und Spiilis)

1.785,00 € 174,50 € 30.360,00 € 1.736,00 € 1.736,00 €
abzlglich Zuschuss (5,00 €/Tag) -280,00 € - 40,00 € -5.700,00 € -280,00 € -280,00 €
Endsumme 1.505,00 € 13450 € 24.660,00 € 1.456,00 € 1.456.00 €
c¢) Kosten fir ,,Splis“ (8 Sp.)

Unterkunft/Verpflegung 2.088,00 €

+ Aufwandsentschadigung (5,00 €/Tag) 760,00 €
2.848,00 €

abziglich Zuschuss (5,00 €/Tag) -760,00 €
Endsumme 2.088.00 €
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Zusammenfassung

Osterfreizeit Familienfreizeit Sommerfreizeit Herbstfreizeit Winterfreizeit
€ € € € €
a) Kosten fiir Freizeitleitung 163,00 € 2.362,00 €
b) Kosten fiir Betreuerinnen/Betreuer 1.505,00 € 134,50 € 24.660,00 € 1.456,00 € 1.456,00 €
c) Kosten fiir Spilis 2.088,00 €
Kosten fir Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 94,50 € 63,00 € 1.620,00 € 84,00 € 84,00 €
Kosten fiir Seminare 2.500,00 €
d) Kosten fir Telefon, Benzin, etc. 150,00 € 800,00 € 150,00 € 150,00 €
Endsumme 191250 € 197,50 € 34.030,00 € 1.690,00 € 1.690.,00 €

Ermittlung des Umlagebetrages fiir die Freizeiten (siehe A)

Osterfreizeit: 1.912,50 € 45 Teilnehmer/innen. 42,5€/Teilnehmer/innen.
Familienfreizeit: 197,50 € 30 Teilnehmer/innen. 6,58€/Teilnehmer/innen.
Sommerfreizeit: 34.030,00 € 300 Teilnehmer/innen. 113,43€/Teilnehmer/innen.
Herbstfreizeit: 1.690,00 € 40 Teilnehmer/innen. 42,25€/Teilnehmer/innen.
Winterfreizeit: 1.690,00 € 40 Teilnehmer/innen. 42,25€/Teilnehmer/innen.

30 von 30 in Zusammenstellung




	Ö Top 3.1 19-09830
	Ö Top 3.1 19-09830 Anlage 01 'Zeitlicher Ablauf Erstellung Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2019 - 2025'
	Ö Top 4.1 19-09823
	Ö Top 6. 18-09546
	Ö Top 6. 18-09546 Anlage 01 'MassnahmenkatalogzurQualitaetsentwicklunginKin'
	Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten Verringerung/Abschaffung der Schließzeiten (Pilotprojekt)
	1. Ausgangslage
	2. Umsetzungsvarianten
	3. Einführungsphase
	4. Auswertung/Evaluation
	Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten Verringerung/Abschaffung der Schließzeiten (Pilotprojekt)
	1. Ausgangslage
	2. Umsetzungsvarianten
	3. Einführungsphase
	4. Auswertung/Evaluation

	Ö Top 7. 19-09822
	Ö Top 7. 19-09822 Anlage 01 'Konzept Öffnungszeiten'
	Ö Top 11. 18-09414
	Ö Top 11. 18-09414 Anlage 01 'Anlage 1 Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt der Stadt Braunschweig'
	Ö Top 11. 18-09414 Anlage 02 'Anlage 2 mit gekennzeichneten Änderungen'
	Ö Top 12. 18-09773
	Ö Top 12. 18-09773 Anlage 01 'Jahresbericht Internationale Jugendbegegnungen 2018'
	Begegnungen
	Begegnungen

	Ö Top 13. 18-09774
	Ö Top 13. 18-09774 Anlage 01 'FaBS Teilnehmerentgelte Anlage'

